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 Veröffentlicht am 23.03.1932

Norm

AngG §27 A6

Rechtssatz

Auch Handlungen, die vom Dienstnehmer gegen den Dienstgeber während eines früheren Dienstverhältnisses

begangen, diesem Dienstgeber aber erst während eines späteren Dienstverhältnisses bekannt wurden, können die

Entlassung begründen.
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